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Übersicht 

 

über die Behörden, Anstalten, Stiftungen und Schulen 

im Geschäftsbereich des Ministeriums  

für Kultus, Jugend und Sport (KM) 
 

 

 

 
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

4 Regierungspräsidien  

Ministerium 
für Kultus, Jugend 

und Sport 

Landesinstitut für 

Schulsport, Schul- 
kunst und Schulmusik 
in Ludwigsburg 

31 Staatl. Seminare 
für Didaktik und 
Lehrerbildung  

 

4 Pädagogische 
Fachseminare  

Internationales Institut 
für Berufsbildung in 
Mannheim  
 

Landesakademie für  
Schulkunst, Schul- 
und Amateurtheater in 
Schloss Rotenfels 

 

 

Landesinstitut für 

Schulentwicklung  

Landesakademie für 
Fortbildung und 
Personalentwicklung  

an Schulen  
  
 
  Landesmedien- 
zentrum Baden- 

Württemberg  
 

 Rechtsaufsicht führt das Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport. 

 
 Rechtsaufsichtsbehörde ist das jeweilige  

Regierungspräsidium. Oberste Rechtsaufsichtsbehörde ist 
das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. 

- Gymnasien  
- Staatl. Aufbaugym-

nasien mit Heim  
- Staatl. Sonder-

schulen  
- Staatl. Heim-

sonderschulen 
- Staatl. Kollegs  
- Schulen besonderer 

Art 
- Berufliche Schulen 
- Staatl. Berufliche 

Schulen 

Schulbauernhof 
Niederstetten- 
Pfitzingen 

 

Anmerkungen: 
 

 Soweit die Regierungspräsidien Aufgaben hinsichtlich der Schul- 
 und Bildungsangelegenheiten einschl. der Dienstaufsicht über die 
 Pädagogen und Schulpsychologen sowie in kulturellen Angelegen- 
 heiten wahrnehmen, führt das Ministerium für Kultus, Jugend und  
 Sport die Fachaufsicht sowie die Dienstaufsicht über das schul- 
 pädagogische und schulpsychologische Personal. 

Stiftungen, die über- 
wiegend in den Ge- 
schäftsbereich des  

KM fallen  

 
21 Staatliche 
Schulämter 

- Grundschulen 
- Werkrealschulen 

und Hauptschulen  

- Realschulen 
- Sonderschulen 
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Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg gibt im Folgenden  
einen Überblick über die Behörden und Einrichtungen in der Kultusverwaltung. Durch 
die Übersicht werden die Einrichtungen nicht neu gegründet oder errichtet, sondern der 
bestehende Zustand deklaratorisch beschrieben, und zwar nach folgender Systematik: 
 
-  Bezeichnung der Einrichtung 
 
- Rechtscharakter 
 
- Sitz 
 
- Aufgabenbeschreibung 
 
- Dienst- und Fachaufsicht. 
 
Die Fundstellen der institutionellen Rechts- und Verwaltungsvorschriften sind am Ende der 
Beschreibung der jeweiligen Einrichtung aufgeführt. 
 
 
 
1. Behörden 
 

1.1 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 
 

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport ist eine oberste Landesbehörde nach 
§ 7 Landesverwaltungsgesetz (LVG) mit Sitz in Stuttgart. 

 
Aufgaben: 

 
§ 8 LVG: 

 
(1) Die obersten Landesbehörden nehmen die Aufgaben wahr, die ihnen oder den 
Landeszentralbehörden durch Verfassung oder Gesetz zugewiesen sind. Die Be-
fugnisse, die durch bundesrechtliche Bestimmungen auf die obersten Landesbe-
hörden, die Landesministerien oder die Landeszentralbehörden übertragen sind, 
dürfen von den obersten Landesbehörden nicht ausgeübt werden, wenn in gesetz-
lichen Bestimmungen eine Übertragung dieser Befugnisse auf nachgeordnete Be-
hörden für zulässig erklärt ist; die obersten Landesbehörden können sich jedoch 
einzelne Befugnisse vorbehalten. 
 
(2) Zu den Aufgaben der obersten Landesbehörden gehören im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit: 
 
1. der Verkehr mit dem Landtag, 
 
2. die Ausarbeitung und Vorlage von Gesetzentwürfen und der Erlass von Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften, 
 
3. der Verkehr mit dem Bundesrat sowie mit den obersten Behörden des Bundes 

und der Länder, 
 
4. der Verkehr mit der Vertretung des Landes beim Bund, 
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5. der Verkehr mit den ausländischen Behörden und den zwischenstaatlichen Ein-

richtungen. 
 
Für bestimmte Angelegenheiten der Nummern 3 bis 5 kann eine besondere Rege-
lung getroffen werden. 
 
(3) Den Ministerien und dem Rechnungshof obliegen im Rahmen ihres Geschäfts-
bereichs: 
 
1. die Leitung und Beaufsichtigung der ihnen nachgeordneten Behörden, 
2. die Aufgaben der obersten Dienstbehörden auf dem Gebiet des Beamten-, Be-

soldungs-, Versorgungs- und Tarifrechts, soweit nicht für bestimmte Angelegen-
heiten eine besondere Regelung getroffen worden ist, 

3. die Aufgaben des Landes, die nicht einer anderen Behörde zugewiesen sind. 
 
Den Ministerien obliegt außerdem im Rahmen ihres Geschäftsbereichs die Aufsicht 
über die öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten, die sich über mehrere 
Regierungsbezirke erstrecken. 

 
§ 4 LVG: 
 
(1) Soweit nicht besondere gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, können die 
Ministerien bestimmte Aufgaben, für die sie selbst zuständig sind, auf eine oder 
mehrere nachgeordnete Behörden durch Rechtsverordnung übertragen oder zur 
Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens oder zur Verbesserung der Verwaltungs-
leistung bestimmte Aufgaben, für die nachgeordnete Verwaltungsbehörden zustän-
dig sind, durch Rechtsverordnung auf andere nachgeordnete Behörden übertragen. 
 
(2) Die Landesregierung kann zur Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens oder 
zur Verbesserung der Verwaltungsleistung bestimmte Aufgaben, für die die Regie-
rungspräsidien, die unteren Verwaltungsbehörden oder besondere Verwaltungsbe-
hörden zuständig sind, jeweils auf eine oder mehrere dieser Behörden auch für den 
Bezirk der anderen Behörden durch Rechtsverordnung übertragen. 
 
(3) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung bestimmen, dass zur Ver-
einfachung des Verwaltungsverfahrens oder zur Verbesserung der Verwaltungsleis-
tung bestimmte Aufgaben aus den in § 19 Abs. 1 genannten Angelegenheiten den 
Großen Kreisstädten und den Verwaltungsgemeinschaften nach § 17 als unteren 
Verwaltungsbehörden oder den Gemeinden als Pflichtaufgaben nach Weisung 
übertragen werden. 
 
(4) Aufgabenübertragungen auf besondere Verwaltungsbehörden können abwei-
chend von Absatz 1 und 2 auch durch eine Anordnung erfolgen. 
 
(5) Die Absätze 1, 2 und 4 gelten für den Rechnungshof entsprechend. 
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Aufgaben des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport nach der Bekanntma-
chung der Landesregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Mini-
sterien vom 24. Juli 2001 (GBl. S. 590), zuletzt geändert durch Bekanntmachung 
vom 5. Juli 2011 (GBl. S. 381): 
 
III. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (Kultusministerium; KM) 

 
1. Schulische Bildung und Erziehung, insbesondere 

a) allgemein bildende Schulen; 
b) berufliche Schulen; 
c) Elementarerziehung; 
d) Privatschulwesen; 
e) Lehrerausbildung in der 2. Phase, Pädagogische Fachseminare, Lehrerfort-

bildung; 
f) Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für die Lehrerausbildung, Durchfüh-

rung der Lehramtsprüfungen; 
g) Bildungsforschung; 
h) Bildungsinformation und Bildungsberatung; 
i) Fernunterricht; 
j) überregionale und internationale kulturelle Angelegenheiten; 

 
2. Kleinkindbetreuung, Kindergärten und vorschulische Bildung; 
 
3. mit der schulischen Bildung, Erziehung und Bildungsberatung zusammenhän-

gende Jugendfragen; 
 
4. Angelegenheiten des Sports, Wandern; 
 
5. Weiterbildung; 
 
6. Beziehungen des Staates zu den Kirchen und sonstigen Religionsge-

meinschaften, Staatsleistungen, Kirchensteuerrecht; 
 
7. sonstige Angelegenheiten im Bereich von Kultus, Jugend und Sport, soweit 

nicht ein anderes Ministerium zuständig ist. 
 
Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport als oberste Schulaufsichtsbehörde 
 
Im Rahmen seiner Aufgaben als oberste Landesbehörde ist das Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport nach § 35 Abs. 1 Schulgesetz (SchG) oberste Schulauf-
sichtsbehörde. 
 
(2) Die oberste Schulaufsichtsbehörde ist für alle Angelegenheiten der Schulauf-
sicht zuständig, die nicht durch Gesetz anderen Behörden zugewiesen sind. Sie 
führt im Rahmen ihres Geschäftsbereichs die Fachaufsicht über die oberen Schul-
aufsichtsbehörden sowie die Dienstaufsicht über die Bediensteten des schulpsy-
chologischen und schulpädagogischen Dienstes. 

 
(3) Die oberste Schulaufsichtsbehörde regelt insbesondere  
die Aufgaben und Ordnungen jeder Schulart, 
die Bildungs- und Lehrpläne sowie die Stundentafeln, 
das Aufnahmeverfahren für die Schulen, 
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die Versetzungs- und Prüfungsordnungen, 
die Anerkennung außerhalb des Landes erworbener schulischer Abschlüsse und  
Berechtigungen, 
die Ausbildung, Prüfung und Fortbildung der Lehrer; für die Lehramtsprüfungen im 
Fach Theologie (Religionspädagogik) können die jeweiligen Religionsgemeinschaf-
ten einen Beauftragten als einen der Prüfer benennen, 
die Aufgaben der unteren und oberen Schulaufsichtsbehörden,  
die Ferienordnung 
und erlässt die hierfür erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 
 
Die staatliche Schulaufsicht umfasst nach § 32 Abs. 1 SchG: 

 
1. die Planung und Leitung, Ordnung und Förderung des gesamten Schulwesens, 
2. das Bestimmungsrecht über die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der öffentli-

chen Schulen und alle damit zusammenhängenden Angelegenheiten, 
3. die Fachaufsicht über die Schulen, nämlich 

a) die Aufsicht über die schulfachlichen Angelegenheiten und 
b) die Aufsicht über die Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten, soweit sie 

nicht unter Nr. 5 fallen, 
4. die Dienstaufsicht über die Schulleiter und Lehrer, 
5. die Aufsicht über die Erfüllung der dem Schulträger obliegenden Angelegenhei-

ten einschließlich des Informationsrechts nach § 120 der Gemeindeordnung, 
6. die Aufsicht über die den Gymnasien in Aufbauform und Heimsonderschulen 

angegliederten Schülerheime. 
Die Schulaufsicht schließt die Beratung ein. 
 
Fundstellenhinweise: 
 
1. Landesverwaltungsgesetz in der Fassung vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 313). 

 
2. Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) in der Fassung vom 1. August 1983 

(GBl. S. 397, K.u.U. S. 584), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 
2010 (GBl. S. 1059). 

 
3. Bekanntmachung der Landesregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbe-

reiche der Ministerien vom 24. Juli 2001 (GBl. S. 590), zuletzt geändert durch 
Bekanntmachung vom 5. Juli 2011 (GBl. S. 381). 

 
 

1.2 Obere Schulaufsichtsbehörden 
 

Nach § 34 Abs. 1 SchG sind die Regierungspräsidien obere Schulaufsichtsbehör-
den. 

 
 

(2) Die obere Schulaufsichtsbehörde führt 
1. die Fachaufsicht über die Schulen, 
2. die Dienstaufsicht über die Schulleiter und Lehrer, 
3. die Aufsicht über die Erfüllung der dem Schulträger obliegenden Angelegenhei-

ten, soweit nicht die untere Schulaufsichtbehörde zuständig ist, 
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4. die Fachaufsicht über die unteren Schulaufsichtsbehörden, soweit nicht Aufga-
ben der Schulaufsicht einer anderen Schulaufsichtsbehörde durch Rechtsvor-
schrift zugewiesen sind. 

 
Zur Dienst- und Fachaufsicht vgl. § 35 Abs. 2 Schulgesetz (s. S. 7). 

 
Fundstellenhinweise: 

 
1. Landesverwaltungsgesetz in der Fassung vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 313). 

 
2. Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) in der Fassung vom 1. August 1983 

(GBl. S. 397, K.u.U. S. 584), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 
2010 (GBl. S. 1059). 

 
 

1.3 Untere Schulaufsichtsbehörden 
 

Nach § 33 Abs. 1 SchG ist das Staatliche Schulamt untere Schulaufsichtsbehörde 
für die Grund-, Werkreal-, Haupt- und Realschulen sowie die entsprechenden Son-
derschulen mit Ausnahme der Heimsonderschulen. 

 
Die untere Schulaufsichtsbehörde führt 
1. die Fachaufsicht, 
2. die Dienstaufsicht über die Schulleiter und Lehrer, 
3. die Aufsicht über die Erfüllung der dem Schulträger obliegenden Angelegenhei-

ten, 
soweit nicht Aufgaben der Schulaufsicht einer anderen Schulaufsichtsbehörde 
durch Gesetz, Rechts- oder Verwaltungsvorschrift nach § 35 Abs. 3 SchG zugewie-
sen sind. 

 
Fundstellenhinweise: 

 
1. Landesverwaltungsgesetz in der Fassung vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 313). 
 
2. Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) in der Fassung vom 1. August 1983 

(GBl. S. 397, K.u.U. S. 584), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 
2010 (GBl. S. 1059). 

 
3. Verordnung der Landesregierung über Sitze und Bezirke der Schulpsycho-

logischen Beratungsstellen und der Staatlichen Schulämter vom 6. November 
1973 (GBl. S. 424), zuletzt geändert durch Art. 28 des Gesetzes vom 14. Okto-
ber 2008 (GBl. S. 313, K.u.U. S. 202). 

 
4. Verwaltungsvorschrift über die Einrichtung von Schulpsychologischen Bera-

tungsstellen als Außenstellen von Staatlichen Schulämtern vom 23. Juli 2008, 
Az.: 11-0144.521/1532, K.u.U. S. 195. 
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2. Anstalten 
 

2.1 Nichtrechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts 
(ohne Schulen) 

 
2.1.1 Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik 

mit Sitz in Ludwigsburg 
 

Nach § 2 des Organisationsstatuts des Landesinstituts für Schulsport, 
Schulkunst und Schulmusik folgende Aufgaben: 

 
(1) Das Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik unterstützt 
das Kultusministerium bei allen Maßnahmen zur Förderung des Schulsports 
im Bereich aller Schularten sowie in den Bereichen kulturelle Angelegenhei-
ten - Schulsport und Schulmusik. 

 
(2) Insbesondere obliegen ihm folgende Aufgaben: 
- Die Organisation der Lehrerfortbildung für den Sportunterricht und Schul-

sport im Rahmen der Gesamtplanung der staatlichen Lehrerfortbildung; 
- die Organisation und Abwicklung schulsportlicher Wettbewerbe und Veran-

staltungen; 
- Unterstützung schulsportlicher Aktivitäten; 
- flächendeckende Umsetzung von Maßnahmen und Initiativen im Bereich 

des Schulsports; 
- die Förderung und Unterstützung der Zusammenarbeit von Schule und 

Verein; 
- Unterstützungsaufgaben im Bereich "Kulturelle Angelegenheiten - Schul-

kunst und Schulmusik"; 
- Unterstützungsaufgaben im Bereich "Verkehr und Mobilität"; 
- projektbezogene Arbeiten im Einzelfall. 

 
Die Dienst- und Fachaufsicht führt das Kultusministerium. 

 
Fundstellenhinweis: 

 
Verwaltungsvorschrift über die Organisationsstatute im Bereich der  
Kultusverwaltung vom 23. April 2007, K.u.U. S. 93, zuletzt geändert am 
10. Januar 2009, K.u.U. S. 46. 

 
2.1.2 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung 

  
Es bestehen 
- Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien) mit Sitz in 

Esslingen, Freiburg, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Rottweil, Stuttgart 
und Tübingen.  

- Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung (berufliche Schulen) mit 
Sitz in Freiburg, Karlsruhe, Weingarten und Stuttgart.  
Außerdem werden an den Seminaren Stuttgart, Heidelberg und Freiburg 
Anwärter für das Lehramt an Sonderschulen ausgebildet. Am Seminar 
Weingarten befinden sich neben Studienreferendaren für das Lehramt an 
beruflichen Schulen auch Studienreferendare für das Lehramt an Gymna-
sien in Ausbildung. 
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- Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen) mit Sitz 
in Freiburg, Karlsruhe, Ludwigsburg, Reutlingen und Schwäbisch Gmünd. 

- Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung (Grund-, Werkreal-  und 
Hauptschulen) mit Sitz in Albstadt-Ebingen, Bad Mergentheim, Freuden-
stadt, Heilbronn, Laupheim, Lörrach, Mannheim, Meckenbeuren, Nürtingen, 
Offenburg, Pforzheim, Rottweil, Schwäbisch Gmünd und Sindelfingen. 
   

Nach § 2 des Organisationsstatuts haben die Seminare folgende Aufgaben: 
 

(1) Die Seminare haben die Aufgabe, 
- nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen des Kultusminis-

teriums für die jeweiligen Lehrämter in enger Verbindung mit den Ausbil-
dungsschulen auszubilden und an den Lehramtsprüfungen sowie 

- bei der Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte, 
- bei der Weiterentwicklung von Schule und Unterricht und 
- im Wege der Seminarentwicklung an der Qualitätssicherung in der Lehrer-

bildung mitzuwirken.  
Das Kultusministerium kann den Seminaren weitere Aufgaben übertragen. 

 
(2) Die Seminare entwickeln und erproben fachdidaktische und pädagogi-
sche Konzepte, sie geben Impulse für die Weiterentwicklung des Unter-
richtswesens und leisten einen Beitrag zur Verknüpfung der verschiedenen 
Phasen der Lehrerbildung. 

 
(3) Die Seminare wirken im Rahmen ihrer Aufgaben mit 
- an der Entwicklung von Lehr- und Bildungsplänen sowie an der wissen-

schaftlichen Begleitung von Schulversuchen und 
- an der Entwicklung von Konzepten der Fort- und Weiterbildung von Lehr-

kräften. 
Des Weiteren führen sie einzelne Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
durch. 

 
(4) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben wirken die Seminare auch schular-
tübergreifend untereinander sowie mit den jeweiligen Hochschulen und mit 
staatlichen sowie nicht staatlichen Forschungs- und Bildungseinrichtungen 
zusammen. 

 
Sie unterstehen der Fachaufsicht des Kultusministeriums und der Dienstauf-
sicht des Regierungspräsidiums. 

 
Fundstellenhinweis: 

 
Organisationsstatut der Staatlichen Seminare für Didaktik und Lehrerbildung, 
Verwaltungsvorschrift vom 23. April 2007, 21-6760/188, K.u.U. S. 93. 

 
2.1.3 Pädagogische Fachseminare und Fachseminar für Sonderpädagogik 

 
Pädagogische Fachseminare bestehen mit Sitz in Karlsruhe, Kirch-
heim/Teck, Schwäbisch Gmünd sowie das Fachseminar für Sonderpädago-
gik in Reutlingen. 
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Nach § 4 des Organisationsstatuts haben die Pädagogischen Fachseminare 
und das Fachseminar für Sonderpädagogik folgende Aufgaben: 

 
(1) Die Pädagogischen Fachseminare und das Fachseminar für Sonder-
pädagogik haben die Aufgabe, nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnungen des Kultusministeriums für die jeweiligen Lehrämter in en-
ger Verbindung mit den Ausbildungsschulen auszubilden und an den Lehr-
amtsprüfungen mitzuwirken. 

 
(2) Die Pädagogischen Fachseminare und das Fachseminar für Sonder-
pädagogik wirken im Rahmen ihres Ausbildungsauftrages an der Entwick-
lung von Konzepten 
- zur Weiterentwicklung von Schule und Unterricht, 
- zur Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte, 
- und bei der Durchführung von Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung  
mit. 

 
Das Kultusministerium kann ihnen weitere Aufgaben übertragen. 

 
Die Pädagogischen Fachseminare und das Fachseminar für Sonder-
pädagogik unterstehen der Fachaufsicht des Kultusministeriums und der 
Dienstaufsicht des Regierungspräsidiums. 

 
Fundstellenhinweis: 

 
Organisationsstatut der Pädagogischen Fachseminare und des Fach-
seminars für Sonderpädagogik, Verwaltungsvorschrift vom 23. April 2007, 
21-6760/188, K.u.U. S. 93. 

 
2.1.4 Internationales Institut für Berufsbildung (IfB) in Mannheim 

mit Sitz in Mannheim 
 

Nach § 3 des Organisationsstatuts hat das Internationale Institut für Berufs-
bildung folgende Aufgaben: 
 
(1) Das Internationale Institut für Berufsbildung erfüllt vorwiegend Fortbil-
dungsaufgaben für das berufliche Schul- und Ausbildungswesen des Kraft-
fahrzeugbereichs in Partnerländern der deutschen pädagogischen und der 
Entwicklungszusammenarbeit. 
 
(2) Hierzu zählen insbesondere  
- die Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für 

ausländische Fach- und Führungskräfte des beruflichen Schul- und Ausbil-
dungswesens; 

- die Entwicklung didaktisch-methodischer Ausbildungskonzeptionen und 
Materialien für das berufliche Schul- und Ausbildungswesen und Projekte in 
den Partnerländern. 

  
(3) Das Institut hat weiterhin die Aufgabe, ausländische Fachkräfte durch 
Fortbildungsmaßnahmen auf leitende Tätigkeiten in Partnerländern vorzube-
reiten. 
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(4) Zu den Aufgaben gehört auch die Organisation und Durchführung von 
Fortbildungsveranstaltungen für deutsche Fach- und Führungskräfte des be-
ruflichen Schul- und Ausbildungswesens im Bereich der Entwicklungszu-
sammenarbeit.   
   
Die Dienst- und Fachaufsicht führt das Kultusministerium. Die Fachaufsicht 
ist teilweise dem Regierungspräsidium Karlsruhe übertragen. 

  
Fundstellenhinweis: 

 
Verwaltungsvorschrift über das Organisationsstatut des Internationalen Insti-
tuts für Berufsbildung (IfB) in Mannheim vom 23. April 2007, 21-6760/188, 
K.u.U. S. 93, ber. S. 142. 

  
2.1.5 Schulbauernhof Niederstetten-Pfitzingen 

mit Sitz in Niederstetten-Pfitzingen 
 

Aufgaben: 
 

Der Schulbauernhof soll den Schülern ermöglichen, die Landwirtschaft und 
ihre Probleme in allen Bereichen kennen zu lernen. Die Schüler lernen zum 
einen die Zusammenhänge bei der Herstellung von landwirtschaftlichen Pro-
dukten kennen, zum anderen erhalten sie Einblicke in die Arbeitsweise eines 
mechanisierten modernen Hofes. Darüber hinaus werden sie mit dem ökolo-
gischen Landbau vertraut gemacht.  

 
Die Dienst- und Fachaufsicht führt das Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport. 

 
 

2.2 Rechtlich selbständige Anstalten des öffentlichen Rechts 
 

(Diese rechtlich selbständigen Anstalten gehören hinsichtlich der Rechtsaufsicht 
zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport) 

 
2.2.1 Landesinstitut für Schulentwicklung 

mit Sitz in Stuttgart 
 

Nach § 2 des Gesetzes zur Errichtung des Landesinstituts für Schulentwick-
lung hat das Landesinstitut folgende Aufgaben: 

 
(1) Das Landesinstitut ist eine zentrale Einrichtung für wissenschaftlich-
pädagogische Dienstleistungen im Geschäftsbereich des Kultusministeriums 
mit den Aufgabenfeldern  
1. Schulentwicklung und empirische Bildungsforschung,  
2. Bildungsplanarbeit, 
3. Qualitätsentwicklung. 
 
Einschlägige Ergebnisse, Daten und Informationen werden vom Landesinsti-
tut in einem Bildungsbericht und nach Auftrag des Kultusministeriums in 
themengebundenen Berichten dargestellt. Dabei arbeitet das Landesinstitut 
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mit wissenschaftlichen Einrichtungen mit entsprechendem länderübergrei-
fenden Auftrag der Ständigen Konferenz der Kultusminister zusammen. 

 
(2) Im Aufgabenfeld  »Schulentwicklung und empirische Bildungsforschung« 
unterstützt das Landesinstitut  die inhaltliche, strategische und konzeptionel-
le Schulentwicklungsarbeit.  

 
(3) Im Aufgabenfeld  »Bildungsplanarbeit« konzipiert und entwickelt das 
Landesinstitut Bildungspläne, Bildungsstandards, Lernfelder und andere  
curriculare Festlegungen, erstellt Unterstützungspläne und evaluiert die Er-
gebnisse. 

 
(4) Im Aufgabenfeld »Qualitätsentwicklung« entwickelt das Landesinstitut 
Evaluationskonzepte und organisiert die Fremdevaluation in den Bil-
dungseinrichtungen im fachlichen Zuständigkeitsbereich des Kultusmini-
steriums. Es führt die Fremdevaluation durch, wertet die Ergebnisse aus und 
übermittelt diese der evaluierten Einrichtung und den für die Einrichtung 
fachlich zuständigen Stellen.  

 
(5) Dem Landesinstitut können vom Kultusministerium im Einvernehmen mit 
dem Aufsichtsrat weitere Aufgabenfelder übertragen werden.  

 
(6) Die Übernahme von Drittaufträgen ist möglich, soweit diese im Zu-
sammenhang mit den Aufgaben nach den Absätzen 2 bis 5 stehen und de-
ren Wahrnehmung nicht beeinträchtigen. 

 
(7) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich das Landesinstitut Leistungen 
Dritter bedienen. Es kann alle Geschäfte betreiben, die der Erfüllung seiner 
Aufgaben dienen. Das Landesinstitut kann mit anderen regionalen, nationa-
len und internationalen  Einrichtungen und Partnern insbesondere aus Wis-
senschaft, Wirtschaft, der Fort- und Weiterbildung sowie den Kirchen koope-
rieren, wenn dies zweckmäßig ist und die gesetzlichen Ziele des Landesinsti-
tuts unterstützt.   

 
(8) Das Nähere regelt die Satzung. 

 
Das Landesinstitut untersteht der Rechtsaufsicht durch das Kultusministeri-
um. 

 
Fundstellenhinweise: 

 
1. Gesetz zur Errichtung des Landesinstituts für Schulentwicklung vom 

14. Dezember 2004 (GBl. S. 903, K.u.U. 2005, S. 36), geändert durch Ar-
tikel 27 des Gesetzes vom 9. November 2010. 

 
2. Satzung für das Landesinstitut für Schulentwicklung  - rechtsfähige Anstalt 

des öffentlichen Rechts - vom 11. April 2005 (K.u.U. S. 71), geändert 
durch den Beschluss des Aufsichtsrats vom 25. September 2006 (K.u.U. 
2010 S. 123). 
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2.2.2  Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen 
mit Sitz in Esslingen am Neckar 

 
Nach § 2 des Gesetzes zur Errichtung der Landesakademie für Fortbildung  
und Personalentwicklung an Schulen hat die Landesakademie folgende Auf-
gaben: 

 
(1) Die Landesakademie dient der beruflichen Fort- und Weiterbildung von 
pädagogischem Personal im fachlichen Zuständigkeitsbereich des Kultusmi-
nisteriums. Insbesondere zählt dazu die Gestaltung und Durchführung von 
Fortbildungsangeboten 
1. im Bereich der Personalentwicklung, insbesondere für pädagogisches Lei-

tungspersonal sowie für Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben im schuli-
schen Bereich, 

2. im Bereich der schulartübergreifenden und schulartspezifischen pädago-
gischen und pädagogisch-psychologischen Fortbildung, 

3. im Bereich der schulartübergreifenden und schulartspezifischen fachli-
chen und didaktisch-methodischen Fortbildung, 

4. im Bereich der Schulentwicklung und Schulberatung. 
 

Bei der Erfüllung dieser Aufgaben hat die Landesakademie die bildungspoli-
tischen Vorgaben des Kultusministeriums zu beachten und umzusetzen. 

 
(2) Der Landesakademie können vom Kultusministerium im Einvernehmen 
mit dem Aufsichtsrat weitere Aufgaben übertragen werden. 

 
(3) Darüber hinaus kann die Landesakademie Aufträge von Dritten über-
nehmen, sofern diese im Zusammenhang mit ihren Aufgaben nach Absatz 1 
stehen oder diesen nicht widersprechen.  

 
(4) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sich die Landesakademie Dritter  
bedienen. Sie kann ferner alle Geschäfte betreiben, die der Erfüllung 
ihrer Aufgaben dienen. 
 
(5) Die Landesakademie arbeitet mit anderen Einrichtungen zusammen, 
wenn dies zweckmäßig ist und die Zielsetzungen der Landesakademie un-
terstützt, insbesondere mit den Staatlichen Seminaren für Didaktik und Lehr-
erbildung, mit Hochschulen, mit Einrichtungen der Wirtschaft wie Kammern, 
Verbänden und Unternehmen, mit Einrichtungen der Kirchen, mit Einrichtun-
gen der Fort- und Weiterbildung sowie mit anderen regionalen, überregiona-
len, europäischen und sonstigen internationalen Einrichtungen und Partnern.  

 
(6) Das Nähere regelt die Satzung. 

 
Die Landesakademie untersteht der Rechtsaufsicht des Landes. Die Aufsicht 
übt das Kultusministerium aus. 

              
Fundstellenhinweis: 

 
1. Gesetz über die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwick-

lung an Schulen vom 30. Oktober 2003 (GBl. S. 702, K.u.U. 2004, S. 16), 
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geändert durch Artikel 29 des Gesetzes vom 9. November 2010 (GBl. 
S. 793, 965). 

        
2. Satzung für die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung 

an Schulen - rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts - vom 8. Januar 
2004 (K.u.U. S. 28). 

    
      

2.2.3 Landesmedienzentrum Baden-Württemberg 
mit Sitz in Karlsruhe und Stuttgart 

 
Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Medienzentren:  

 
1. Das Landesmedienzentrum hat folgende Aufgaben: 

 
1.1 pädagogischer Dienst, insbesondere 

 
a) Fort- und Weiterbildung sowie Beratung und Schulung von Lehr-

kräften im Hinblick auf eine sachgerechte Verwendung von Medien, 
Beratung der Stadt- und Kreismedienzentren und der Schulträger bei 
der Medienbeschaffung, Mitwirkung bei der Aus- und Fortbildung von 
Mitarbeitern der Medienzentren, 

 
b) Durchführung von medienpädagogischen Modellprojekten und Mitwir-

kung bei der Erprobung und Förderung neuer Medien und Kommuni-
kationstechniken sowie Beratung bei der Beurteilung, Erprobung und 
Nutzung neuer Medien, 

 
c) Förderung der Medienbildung, Medienkompetenz und Medien-

erziehung unter anderem durch Unterstützung des schulischen Medi-
eneinsatzes und medienpädagogische Informationsangebote, 

    
1.2 technischer Dienst für Schulen, insbesondere 

 
a) die technische Beratung und Betreuung der Mitarbeiter der Stadt- und 

Kreismedienzentren sowie der Schulträger im Zusammenhang mit der 
Beschaffung und dem Einsatz von Geräten für den Medieneinsatz, 

 
b) Mitwirkung bei der Beratung und Unterstützung im Bereich Multimedi-

atechnik für den Unterrichtseinsatz an Schulen einschließlich pädago-
gischer Netzwerke (Support), 

 
c) Versorgung der Schulen mit technisch hochwertigen Kopien von 

Funk- und Fernsehsendungen, 
 

1.3 Mediendistribution und Medienerschließung, insbesondere  
 

a) die Erschließung und Erfassung von Bildungsmedien einschließlich 
eines Medieninformationssystems, 

 
b) Mediendistribution einschließlich Verleih, Zentralarchiv, Medienbe-

schaffung und Medienberatung, 
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1.4 landeskundliche und kulturhistorische Bilddokumentation. 

 
2. Dem Landesmedienzentrum können vom Kultusministerium im Einver-

nehmen mit dem Verwaltungsrat weitere Aufgaben übertragen werden, 
soweit die Finanzierung im Staatshaushaltsplan sichergestellt ist. 

 
Die Rechtsaufsicht über das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg 
führt das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. 

 
Fundstellenhinweis: 

 
Gesetz über die Medienzentren (Medienzentrengesetz) vom 6. Februar 
2001 (GBl. S. 117), geändert durch Art. 28 des Gesetzes vom 9. November 
2010 (GBl. S. 793, 965).  

 
 

2.3 Landesbetriebe 
 

Landesbetriebe sind rechtlich unselbständige abgesonderte Teile der Landesver-
waltung 

 
Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater in Schloss Rotenfels 
mit Sitz in Gaggenau-Bad Rotenfels 

 
Zum 1. Juli 1995 wurde die Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateur-
theater in Schloss Rotenfels mit Sitz in Gaggenau-Bad Rotenfels (Kurzbezeich-
nung: Akademie Schloss Rotenfels) als Landesbetrieb errichtet.  

 
Die Akademie Schloss Rotenfels untersteht der Dienst- und Fachaufsicht des Mi-
nisteriums für Kultus, Jugend und Sport. 

 
Fundstellenhinweis: 
Bekanntmachung vom 11. Juli 1995 - VI/5-6403.7/115, K.u.U. S. 456. 

 
 
3. Stiftungen des öffentlichen Rechts 
 

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport ist oberste Rechtsaufsichtsbehörde über 
Stiftungen, deren Stiftungszweck überwiegend in seinen Geschäftsbereich fällt (§ 20 
Abs. 5 Stiftungsgesetz). Zu nennen wäre hier z. B. die Schulstiftung Baden-Württem-
berg gemäß § 113 des Schulgesetzes. 
 
Fundstellenhinweise: 

 
1. Stiftungsgesetz für Baden-Württemberg vom 4. Oktober 1977 (GBl. S. 408), zuletzt 

geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 965). 
 

2. Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) in der Fassung vom 1. August 1983 
(GBl. S. 397, K.u.U. S. 584), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2010 
(GBl. S. 1059). 
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3. Verordnung des Kultusministeriums über die Schulstiftung Baden-Württemberg 
(Schulstiftungsverordnung) vom 7. November 1977 (GBl. S. 701. K.u.U. 1978,  

 S. 464), zuletzt geändert durch Verordnung zur Änderung der Schulstiftungs-
verordnung vom 12. April 2000 (GBl. S. 436, K.u.U. S. 140). 

 
 
4. Schulen 
 

4.1 Öffentliche Schulen 
Die öffentlichen Schulen sind nichtrechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts 
(§ 23 Abs.1 SchG). 
Soweit die Schule auf dem Gebiet der inneren Schulangelegenheiten einen Verwal-
tungsakt erlässt, gilt sie als untere Sonderbehörde im Sinne des § 17 Abs. 4 des 
Landesverwaltungsgesetzes. 

 
Für die Schulbezirke gilt § 25 SchG. 

 
 
Schularten, Schulstufen und Aufgaben (nach dem SchG)  
 
§ 4 Schularten, Schulstufen 

 
Schularten sind: 

die Grundschule, 
die Hauptschule und die Werkrealschule, 
die Realschule, 
das Gymnasium, 
das Kolleg, 
die Berufsschule, 
die Berufsfachschule, 
das Berufskolleg, 
die Berufsoberschule, 
die Fachschule, 
die Sonderschule. 

    
       § 5 Grundschule 
 

Die Grundschule ist die gemeinsame Grundstufe des Schulwesens. Sie vermittelt 
Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten. Ihr besonderer Auftrag ist gekennzeichnet 
durch die allmähliche Hinführung der Schüler von den spielerischen Formen zu den 
schulischen Formen des Lernens und Arbeitens. Dazu gehören die Entfaltung der 
verschiedenen Begabungen der Schüler in einem gemeinsamen Bildungsgang, die 
Einübung von Verhaltensweisen für das Zusammenleben sowie die Förderung der 
Kräfte des eigenen Gestaltens und des schöpferischen Ausdrucks. Die Grund-
schule umfasst vier Schuljahre. 
 
§ 5a Grundschulförderklassen 

 
(1) Für Kinder, die vom Schulbesuch zurückstellt werden, sollen Förderklassen ein-
gerichtet werden. Sie haben die Aufgabe, die zurückgestellten Kinder auf den Be-
such der Grundschule vorzubereiten. 
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(2) Die Förderklassen werden an Grundschulen geführt. Der Schulleiter der Grund-
schule ist zugleich Leiter der Förderklasse. Für die Einrichtung gilt § 30 entspre-
chend. 
 
(3) Für den Besuch der Grundschulförderklasse kann eine Gebühr erhoben wer-
den. Das Kultusministerium regelt durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium die Höhe der Gebühr einschließlich Gebührenermäßigun-
gen und das Verfahren des Einzugs. § 24 des Landesgebührengesetzes gilt ent-
sprechend. 
 
§ 6 Werkrealschule und Hauptschule 
 
(1) Die Werkrealschule vermittelt eine grundlegende und eine erweiterte allgemeine 
Bildung, die sich an lebensnahen Sachverhalten und Aufgabenstellungen orientiert. 
Sie fördert in besonderem Maße praktische Begabungen, Neigungen und Leistun-
gen und stärkt die Schüler in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Sie ermöglicht den 
Schülern entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen eine individu-
elle Schwerpunktbildung insbesondere bei der beruflichen Orientierung. In enger 
Abstimmung mit beruflichen Schulen schafft sie die Grundlage für eine Berufsaus-
bildung und für weiterführende, insbesondere berufsbezogene schulische Bil-
dungsgänge. 
 
(2) Die Werkrealschule baut auf der Grundschule auf und umfasst sechs Schuljah-
re. Sie ist grundsätzlich mindestens zweizügig und kann auf mehrere Standorte ver-
teilt sein. Sie schließt mit einem Abschlussverfahren ab und vermittelt einen dem 
Realschulabschluss gleichwertigen Bildungsstand (Mittlere Reife). Der Hauptschul-
abschluss wird mit dem erfolgreichen Abschluss des fünften Schuljahres erworben. 
Im sechsten Schuljahr werden die Werkrealschüler auch an Berufsfachschulen un-
terrichtet; sie gelten insoweit zugleich als Schüler der Berufsfachschule. 
 
(3) Schulen nach Absatz 1, die einzügig sind, führen die Schulartbezeichnung 
Hauptschule. Sie umfassen in der Regel fünf Schuljahre und führen zum Haupt-
schulabschluss. In Ausnahmefällen kann das Angebot eines sechsten Schuljahres 
aufrechterhalten werden; dieses Schuljahr endet mit einem Abschlussverfahren 
und vermittelt einen dem Realschulabschluss gleichwertigen Bildungsstand. Soweit 
eine Hauptschule sechs Schuljahre führt, kann dies im Schulnamen durch einen 
das Bildungsziel bezeichnenden Namen zum Ausdruck gebracht werden. Absatz 2 
Satz 5 gilt entsprechend. 
 
(4) Für Schüler, deren Hauptschulabschluss gefährdet ist, wird im Anschluss an 
Klasse 8 ein zweijähriger Bildungsgang geführt, in dem die Klasse 9 der Werkreal-
schule oder der Hauptschule und das Berufsvorbereitungsjahr (§ 10 Abs. 5) ver-
bunden sind. 
 
§ 7 Realschule 

 
(1) Die Realschule vermittelt eine erweiterte allgemeine Bildung, die sich an le-
bensnahen Sachverhalten orientiert und zu deren theoretischer Durchdringung und 
Zusammenschau führt. Sie schafft die Grundlage für eine Berufsausbildung und für 
weiterführende, insbesondere berufsbezogene schulische Bildungsgänge. 
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(2) Die Realschule baut in der Normalform auf der Grundschule, in der Aufbauform 
auf der siebten Klasse der Hauptschule und der Werkrealschule auf, umfasst in der 
Normalform sechs und in der Aufbauform drei Schuljahre. Sie schließt mit einem 
Abschlussverfahren (Realschulabschluss) ab. 
 
§ 8 Gymnasium 
 
(1) Das Gymnasium vermittelt Schülern mit entsprechenden Begabungen und Bil-
dungsabsichten eine breite und vertiefte Allgemeinbildung, die zur Studierfähigkeit 
führt. Es fördert insbesondere die Fähigkeiten, theoretische Erkenntnisse nachzu-
vollziehen, schwierige Sachverhalte geistig zu durchdringen sowie vielschichtige 
Zusammenhänge zu durchschauen, zu ordnen und verständlich vortragen und dar-
stellen zu können. 
 
(2) Das Gymnasium in seinen verschiedenen Typen baut 
 
1. in der Normalform auf der Grundschule auf und umfasst acht Schuljahre; 
2. in der Aufbauform 

a) auf der 7. Klasse der Hauptschule und der Werkrealschule auf und umfasst 
sechs Schuljahre, 

b) auf der 10. Klasse der Realschule auf und umfasst drei Schuljahre. 
In die Aufbauform nach Buchstabe a) können auch Schüler einer entsprechen-
den Klasse des Gymnasiums oder Realschule, in die Aufbauform nach Buch-
stabe b) auch Schüler nach Versetzung in die Klasse 10 des Gymnasiums oder 
mit Fachschulreife oder einem gleichwertigen Bildungsstand zugelassen werden. 

 
(3) Das Gymnasium kann auch berufsorientierte Bildungsinhalte vermitteln und zu 
berufsbezogenen Bildungsgängen führen; die Typen der beruflichen Gymnasien 
können zusätzlich zu berufsqualifizierenden Abschlüssen hinführen. 

 
(4) Ein nicht ausgebautes Gymnasium führt die Bezeichnung Progymnasium. 

 
(5) Für die Oberstufe des Gymnasiums aller Typen gelten folgende Regelungen: 

 
1. Die Oberstufe umfasst die Klasse 10 als Einführungsphase und die Jahrgangs-

stufen 11 und 12. Ihr Besuch dauert in der Regel drei Jahre.   
 

2. In den Jahrgangsstufen wird in halbjährigen Kursen unterrichtet. Diese wählt der 
Schüler aus dem Pflicht- und Wahlbereich aus. Dabei sind bestimmte Kurse ver-
bindlich festgelegt; die Wahlmöglichkeit kann eingeschränkt werden. 

 
3. Der Pflichtbereich umfasst das sprachlich-literarisch-künstlerische Aufgabenfeld, 

das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld und das mathematisch-
naturwissenschaftlich-technische Aufgabenfeld. Hinzu kommen Religionslehre, 
Ethik und Sport. Religionslehre und Ethik können einem Aufgabenfeld zugeord-
net werden. 
 

4. Die Oberstufe schließt mit der Abiturprüfung ab. 
 
5. Die Hochschulreife wird durch eine Gesamtqualifikation erworben. Sie berechtigt 

zum Studium an einer Hochschule. 
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6. Das Kultusministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere zur 
Ausführung der Nummern 1 bis 5 zu regeln. Dabei kann die Leistungsbewertung 
durch ein Punktesystem umgesetzt werden, das den herkömmlichen Noten zu-
geordnet ist. Die Gesamtqualifikation kann neben den Leistungen in bestimmten 
anrechenbaren Kursen und in der Abiturprüfung auch eine besondere Lernleis-
tung enthalten, die in die Leistungsbewertung der Abiturprüfung einbezogen 
werden kann; die Kurse können unterschiedlich gewichtet werden. Die Zulas-
sung zur Abiturprüfung kann vom Besuch bestimmter Kurse und von einem be-
stimmten Leistungsnachweis abhängig gemacht werden.  

 
Anmerkung (zu § 8): 
Zu dieser Schulart gehören auch die Evangelisch-Theologischen Seminare. 

 
Fundstellenhinweise (f. d. Evang.-theol. Seminare): 

 
1. § 73 des Württ. Gesetzes über die Kirchen vom 3. März 1924 (RegBl. S. 93), zu-

letzt geändert durch das Gesetz zur Anpassung von Gesetzen an die ge-
änderten Geschäftsbereiche der Ministerien vom 30. Mai 1978 (GBl. S. 286). 
 

2. Vereinbarungen des Württ. Kultministeriums und des Evangelischen Oberkir-
chenrats in Stuttgart über das Stift und über die niederen evangelischen-
theologischen Seminare vom 5. März 1928 (Amtsblatt der evangelischen Lan-
deskirche in Württemberg Bd. 23 S. 164 und S. 176). Württ. Verordnung des 
Kultministeriums über die Schulen der niederen evangelischen-theologischen 
Seminare vom 5. März 1928 (RegBl. S. 11). 

 
§ 9 Kolleg 

 
Das Kolleg hat als Institut zur Erlangung der Hochschulreife die Aufgabe, nach der 
Fachschulreife, dem Realschulabschluss oder einem gleichwertigen Bildungsstand 
und einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder einem gleichwertigen berufli-
chen Werdegang eine auf der Berufserfahrung aufbauende allgemeine Bildung zu 
vermitteln. Es umfasst mindestens zweieinhalb Schuljahre und führt zur Hochschul-
reife. Für das Kurssystem, den Pflicht- und Wahlbereich und für die Abiturprüfung 
gilt § 8 Abs. 5, ausgenommen Nummer 3 Sätze 2 und 3, entsprechend. 

 
§ 10 Berufsschule 

 
(1) Die Berufsschule hat die Aufgabe, im Rahmen der Berufsausbildung oder Be-
rufsausübung vor allem fachtheoretische Kenntnisse zu vermitteln und die allge-
meine Bildung zu vertiefen und zu erweitern. Sie ist hierbei gleichberechtigter Part-
ner und führt über eine Grundbildung und eine darauf aufbauende Fachbildung 
gemeinsam mit Berufsausbildung oder Berufsausübung zu berufsqualifizierenden 
oder berufsbefähigenden Abschlüssen. Bei Schülern mit Hochschulreife kann an-
stelle der Vermittlung allgemeiner Bildungsinhalte eine zusätzliche Vermittlung 
fachtheoretischer Kenntnisse treten. Die Berufsschule kann durch Zusatzprogram-
me den Erwerb weiterer Berechtigungen ermöglichen. 

 
(2) Die Grundbildung wird in der Grundstufe, die Fachbildung in den Fachstufen 
vermittelt. Der Unterricht wird als Teilzeitunterricht, auch als Blockunterricht, erteilt. 
Die Grundstufe kann als Berufsgrundbildungsjahr, und zwar in der Form des  
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Vollzeitunterrichts oder in Kooperation mit betrieblichen oder überbetrieblichen 
Ausbildungsstätten, durchgeführt werden. 
 
(3) Die Berufsschule wird in den Typen der gewerblichen, kaufmännischen, haus-
wirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogischen oder landwirtschaftlichen Berufs-
schule geführt. In einheitlich geführten Berufsschulen sind für die einzelnen Typen 
Abteilungen einzurichten. 
 
(4) Fachklassen werden in der Regel in der Grundstufe für Berufsfelder und in den 
Fachstufen für Berufsgruppen oder für einzelne oder eng verwandte Berufe gebil-
det. 
 
(5) Die Berufsschule soll für Jugendliche, die zu Beginn der Berufsschulpflicht ein 
Berufsausbildungsverhältnis nicht nachweisen, als einjährige Vollzeitschule (Be-
rufsvorbereitungsjahr) geführt werden. 
 
§ 11 Berufsfachschule 

 
Die Berufsfachschule vermittelt je nach Dauer eine berufliche Grundbildung, eine 
berufliche Vorbereitung oder einen Berufsabschluss und fördert die allgemeine Bil-
dung; in Verbindung mit einer erweiterten allgemeinen Bildung kann sie zur Prüfung 
der Fachschulreife führen. Die Berufsfachschule kann durch Zusatzprogramme den 
Erwerb weiterer Berechtigungen ermöglichen. Sie wird in der Regel als Vollzeit-
schule geführt und umfasst mindestens ein Schuljahr; sie kann im pflegerischen 
Bereich in Kooperation mit betrieblichen Ausbildungsstätten auch in Teilzeitunter-
richt geführt werden. Ihr Besuch setzt eine berufliche Vorbildung nicht voraus; im 
Übrigen richten sich die Voraussetzungen für den Besuch nach Dauer oder Bil-
dungsziel der Berufsfachschule. 
 
§ 12 Berufskolleg 
 
Das Berufskolleg baut auf der Fachschulreife, dem Realschulabschluss, einem 
gleichwertigen Bildungsstand oder auf der Klasse 9 des Gymnasiums im achtjähri-
gen Bildungsgang auf; einzelne Bildungsgänge können auf der Hoch-schulreife 
aufbauen. Es vermittelt in ein bis drei Jahren eine berufliche Qualifikation und kann 
bei einer mindestens zweijährigen Dauer unter besonderen Voraussetzungen zur 
Fachhochschulreife führen. Nach abgeschlossener Berufsausbildung oder einer 
entsprechenden beruflichen Qualifikation kann die Fachhochschulreife auch in ei-
nem einjährigen Bildungsgang erworben werden. Das Berufskolleg wird in der Re-
gel als Vollzeitschule geführt; es kann in einzelnen Typen in Kooperation mit be-
trieblichen Ausbildungsstätten auch in Teilzeitunterricht durchgeführt werden. 
 
§ 13 Berufsoberschule 
 
Die Berufsoberschule baut auf der Berufsschule und auf einer praktischen Berufs-
ausbildung oder Berufsausübung auf und vermittelt auf der Grundlage des erwor-
benen Fachwissens vor allem eine weitergehende allgemeine Bildung. Sie gliedert 
sich in Mittelstufe (Berufsaufbauschule) und Oberstufe. Die Berufsaufbauschule 
umfasst mindestens ein Schuljahr und führt zur Fachschulreife. Die  
Oberstufe umfasst mindestens zwei Schuljahre und führt zur fachgebundenen  
oder allgemeinen Hochschulreife. 
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§ 14 Fachschule 
 
Die Fachschule hat die Aufgabe, nach abgeschlossener Berufsausbildung und 
praktischer Bewährung oder nach einer geeigneten beruflichen Tätigkeit von min-
destens fünf Jahren eine weitergehende fachliche Ausbildung im Beruf zu vermit-
teln. Die Ausbildung kann in aufeinander aufbauenden Ausbildungsabschnitten 
durchgeführt werden. Der Besuch der Fachschule dauert, wenn sie als Vollzeit- 
schule geführt wird, in der Regel ein Jahr, bei Abend- oder Wochenendunterricht 
entsprechend länger. Die Fachschule kann auch den Erwerb weiterer schulischer  
Berechtigungen ermöglichen. 
 
 
§ 15 Sonderpädagogische Förderung in Sonderschulen und allgemeinen Schulen 
 
(1) Die Sonderschule dient der Erziehung, Bildung und Ausbildung von behinderten 
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die in den allgemeinen Schulen 
nicht die ihnen zukommende Erziehung, Bildung und Ausbildung erfahren können. 
Sie gliedert sich in Schulen oder Klassen, die dem besonderen Förderbedarf der 
Schüler entsprechen und nach sonderpädagogischen Grundsätzen arbeiten; sie 
führt je nach Förderungsfähigkeit der Schüler zu den Bildungszielen der übrigen 
Schularten, soweit der besondere Förderbedarf der Schüler nicht eigene Bildungs-
gänge erfordert. 
 
Sonderschulen werden insbesondere in den Typen 
1. Schulen für Blinde, 
2. Schulen für Hörgeschädigte, 
3. Schulen für Geistigbehinderte, 
4. Schulen für Körperbehinderte, 
5. Förderschulen, 
6. Schulen für Sehbehinderte, 
7. Schulen für Sprachbehinderte, 
8. Schulen für Erziehungshilfe, 
9. Schulen für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung 
geführt. 

 
(2) Wenn die besondere Aufgabe der Sonderschule die Heimunterbringung der 
Schüler gebietet oder die Erfüllung der Schulpflicht sonst nicht gesichert ist, ist der 
Schule ein Heim anzugliedern, in dem die Schüler Unterkunft, Verpflegung und ei-
ne familiengemäße Betreuung erhalten (Heimsonderschule). 
 
(3) Wenn die besondere Aufgabe der Sonderschule erfüllt ist, sind die Schüler in 
die allgemeinen Schulen einzugliedern. 
 
(4) Die Förderung behinderter Schüler ist auch Aufgabe in den anderen Schularten. 
Behinderte Schüler werden in allgemeinen Schulen unterrichtet, wenn sie auf 
Grund der gegebenen Verhältnisse dem jeweiligen gemeinsamen Bildungsgang in 
diesen Schulen folgen können. Die allgemeinen Schulen werden hierbei von den 
Sonderschulen unterstützt.  
 
 (5) Die allgemeinen Schulen sollen mit den Sonderschulen im Schulleben und im 
Unterricht, soweit es nach den Bildungs- und Erziehungszielen möglich ist, zusam-
menarbeiten. 
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(6) Im Rahmen der gegebenen Verhältnisse können an den Grund-, Haupt-, Werk-
real- und Realschulen sowie an den Gymnasien Außenklassen von Sonderschulen 
gebildet werden. Die Entscheidung hierüber trifft die Schulaufsichtsbehörde im Ein-
vernehmen mit den beteiligten Schulträgern. 
 
Anmerkung (zu § 15): 
Hierzu gehören auch die 3 Staatlichen Sonderschulen, für die das Land nach dem 
Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 8.7.1979 Schulträger 
ist. Die Schulen sind den Erziehungsheimen des Kommunalverbandes für Jugend 
und Soziales Baden-Württemberg angeschlossen. 
 
Die Dienst- und Fachaufsicht über die Grund-, Werkreal-, Haupt-, Real- und Son-
derschulen führen die Staatlichen Schulämter als untere Schulaufsichtsbehörden. 
 
Die Dienst- und Fachaufsicht über die Gymnasien, beruflichen Schulen und Kollegs 
sowie die Staatlichen Heimsonderschulen führen die Regierungspräsidien als obere 
Schulaufsichtsbehörden. 
 
§ 107 Schulen besonderer Art 
 
(1) Die Staudinger-Gesamtschule Freiburg im Breisgau, die Internationale Gesamt-
schule Heidelberg und die Integrierte Gesamtschule Mannheim-Herzogenried kön-
nen in den Klassenstufen 5 bis 10 als Schulen besonderer Art ohne Gliederung 
nach Schularten geführt werden. Der Unterricht kann in Klassen und in Kursen 
stattfinden, die nach der Leistungsfähigkeit der Schüler gebildet werden. Die Schu-
len führen nach der Klasse 9 zum Hauptschulabschluss und nach der Klasse 10 
zum Realschulabschluss oder zur Berechtigung zum Übergang in die Oberstufe 
oder die Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums. 
 
(2) Das Kultusministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die erforder-
lichen besonderen Bestimmungen zu erlassen, insbesondere hinsichtlich 
 
1. der Organisation, 
2. der Aufnahme der Schüler in die Schule, 
3. der Bildung der Klassen und Kurse sowie der Zuweisung der Schüler. 
 
Fundstellenhinweis: 
 
Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) in der Fassung vom 1. August 1983 
(GBl. S. 397, K.u.U. S. 584), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 
2010 (GBl. S. 1059). 
 

 
4.2 Schulen in freier Trägerschaft (Privatschulen) 

§ 2 Privatschulgesetz: 
 

"(1) Schulen in freier Trägerschaft können von natürlichen Personen und juristi-
schen Personen des privaten oder des öffentlichen Rechts errichtet und betrieben 
werden. 
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(2) Sie müssen eine Bezeichnung führen, die eine Verwechslung mit öffentlichen 
Schulen ausschließt." 
 
Aufgabe: 
 
Nach § 1 des Privatschulgesetzes dienen die Schulen in freier Trägerschaft nach 
Maßgabe des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung 
des Landes Baden-Württemberg der öffentlichen Aufgabe, als Ersatz- oder Ergän-
zungsschulen das Schulwesen des Landes zu bereichern. Sie ergänzen das Ange-
bot freier Schulwahl und fördern das Schulwesen durch besondere Inhalte und 
Formen der Erziehung und des Unterrichts. 
 
Nach Art. 7 des Grundgesetzes unterstehen auch die privaten Schulen der staatli-
chen Schulaufsicht, wobei sich der Umfang nach dem Status der jeweiligen Schule 
richtet. 
Zuständig ist die Schulaufsichtsbehörde, in deren Zuständigkeit die Privatschule als 
öffentliche Schule fallen würde. 
 
Fundstellenhinweise: 

 
1. Gesetz für die Schulen in freier Trägerschaft (Privatschulgesetz - PSchG) in der 

Fassung vom 1. Januar 1990 (GBl. S. 105), zuletzt geändert durch Artikel 26 des 
Gesetzes vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 965). 

 
2. Verordnung des Kultusministeriums und des Ministeriums für Ernährung und 

Ländlichen Raum zum Vollzug des Privatschulgesetzes (Vollzugsverordnung 
zum Privatschulgesetz - VVPSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20. Juli 1971 (GBl. S. 347), zuletzt geändert durch Artikel 53 des Gesetzes vom 
1. Juli 2004 (GBl. S. 469, K.u.U. 2005, S. 13). 


